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Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Breitband Altmark 

für das Haushaltsjahr 2018

1.  Haushaltssatzung des Zweckverbandes Breitband Altmark für das  
Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 9, 13 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-
LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt ge-
ändert am 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288, 333) in Verbindung mit § 100 des Kommunalver-
fassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.06.2014 hat die Zweckverbandsversammlung in der Sitzung am 02.03.2018 
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes Breitband Altmark voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, 
wird
 

1. im Ergebnisplan mit dem 

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.783.468 €

b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  1.963.070 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.620.161 €

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.653.912 €

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 €

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 28.742.874 €

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 13.389.517 €

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 169.588 €

festgesetzt.

§ 2
Eine Kreditermächtigung wird in Höhe von 13.389.517 Euro veranschlagt.

§ 3
Eine Verpflichtungsermächtigung wird in Höhe von 98.629.477 Euro veranschlagt.

§ 4
Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 

in Höhe von 15.988.354 Euro festgesetzt.

§ 5
Es wird keine Verbandsumlage erhoben.

Salzwedel, den 12.04.2018

Kluge      -Siegel-
Verbandsgeschäftsführer

2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Breitband Altmark 
für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile ist durch 
das Landesverwaltungsamt am 04.04.2018 unter dem Aktenzeichen 206.6.1-01710 – SAW/
SDL-Breitband-HH2018 wie folgt erteilt worden:
1.  Auf eine Beanstandung des Beschlusses der Verbandsversammlung zur Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes Breitband Altmark für das Haushaltsjahr 2018 wird verzichtet.
2.   Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung auf 13.389.517 Euro festgesetzten 

Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird erteilt.

3.  Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen in Höhe 98.629.477 Euro, der in Höhe von 54.406.327 Euro der Genehmigung 
bedarf, wird genehmigt.

4.  Die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung auf 15.988.354 Euro festgesetzten 
Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird erteilt.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 KVG LSA vom 26.04.2018 bis 
zum 18.05.2018 zur Einsichtnahme im Hauptsitz des Zweckverbandes Breitband Altmark, 
Neutorstraße 43, 29410 Hansestadt Salzwedel während der Dienststunden öffentlich aus.

Salzwedel, den 12.04.2018

Kluge
Verbandsgeschäftsführer
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